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Verstetigung durch Umsatzsteuerbeteiligung?
Otto-Erich Geske, Bonn

Erneut wird eine direkte Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer diskutiert. Konkrete Lösungen 
sind seit dem „Troeger-Gutachten“ zur Finanzreform nicht präsentiert worden. Im Bundesfinanzministe
rium ist untersucht worden, ob eine Verstetigung der Gemeindefinanzen durch eine Beteiligung an der 
Umsatzsteuer nicht zu Lasten der dynamischen Entwicklung der kommunalen Finanzen geht, deren 
Grundlagen mit der Finanzreform von 1969 gelegt worden sind. Dr. Geske schildert die Ergebnisse.

GEMEINDEFINANZEN

Die Diskussion anläßlich des Steueränderungsge
setzes 1979 hat erneut grundsätzlichere Überle

gungen zur Ausgestaltung der kommunalen Finanz
ausstattung ausgelöst. Dabei wird auch die Forderung 
nach Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer 
erhoben. Es herrscht aber keine Einigung über die 
Zielsetzung: Die einen wollen damit den Ausgleich für 
eine völlige Abschaffung der Gewerbesteuer, die an
deren -  wie vor allem die Diskussion in den Gremien 
der kommunalen Spitzenverbände zeigt -  wollen 
durch eine Umsatzsteuerbeteiligung unter Beibehal
tung der Gewerbesteuer mit ihrem für die kommunale 
Selbstverwaltung so wesentlichen Hebesatzrecht eine 
breitere Basis für die kommunalen Steuereinnahmen 
schaffen.

Den Fragen, ob die Vorstellung von der Ergänzung 
einer ansonsten in der Struktur unveränderten kom
munalen Finanzausstattung durch eine gemeindliche 
Beteiligung an der Umsatzsteuer nicht illusionär ist und 
ob nicht gerade die verstärkte Diskussion um eine Um
satzsteuerbeteiligung zu einem erhöhten Druck in 
Richtung auf eine Abschaffung der Gewerbesteuer 
führt, soll hier nicht weiter nachgegangen werden. 
Fraglich ist allerdings, ob der Zeitraum seit der Ge
meindefinanzreform nicht zu kurz ist, um eine Verän
derung zu fordern, die auf eine erneute Verfassungs
reform abzielt und gravierend den Kern der Finanzver
fassung trifft. Dies gilt um so mehr, als die Forderung 
nach einer Beteiligung an der Umsatzsteuer und deren 
Motivation bisher nicht ausdiskutiert ist. Die bisher ge-

Dr. Otto-Erich Geske, 48, D ipi.-Volkswirt und Ju
rist, ist Ministerialdirektor im Bundesministerium  
der Finanzen in Bonn. Er leitet die Abteilung Fi
nanzbeziehungen zu den EG, Ländern und Ge
meinden; internationale Wirtschaftsbeziehun
gen.

äußerten kritischen Einwände gegen eine kommunale 
Umsatzsteuerbeteiligung sind so schwergewichtig, 
daß nicht darüber hinweggegangen werden kann, und 
die mit einer solchen Beteiligung auch verbundenen fi
nanzwirtschaftlichen und finanzverfassungspolitischen 
Zusammenhänge sind bislang nicht hinreichend unter
sucht worden und deshalb vielfach unbekannt. Bei 
Kenntnis dieser vielfältigen Problematik^ und ange
sichts der finanzwirtschaftlichen Entwicklung aller vier 
Ebenen -  Bund, Länder, Gemeinden und Europäi
sche Gemeinschaft -  wäre es erstaunlich, wenn kom
munale Praktiker die Umsatzsteuerbeteiligung zur po
litischen Forderung erheben würden.

Wirkungen der Gemeindefinanzreform

Die Gemeindefinanzreform des Jahres 1969 hatte 
neben der Verstärkung der kommunalen Finanzmasse 
auch die strukturelle Verbesserung der Gemeindefi
nanzen zum Ziel. Bereits bei den wissenschaftlichen 
Vorarbeiten für die Gemeindefinanzreform hatte die 
,,Troeger-Kommission“ in ihrem Gutachten auch eine 
Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer un
tersucht, und zwar in Form einer Gemeindeumsatz
steuer, die als variabler Zuschlag auf die Einzelhan
delsumsätze erhoben werden sollte. Diese Lösung war 
wegen steuersystematischer und verwaltungsmäßiger 
Schwierigkeiten sowie im Hinblick auf die zusätzliche 
Belastung der Verbraucher abgelehnt worden. Die 
Kommission hatte sich dagegen für eine Beteiligung 
der Gemeinden an der Einkommensteuer ausgespro
chen. Der politische Kompromiß der Parteien der Gro
ßen Koalition für die Finanzreform enthielt dement
sprechend die Beteiligung der Gemeinden an der Ein
kommensteuer in Höhe von 14 % bei gleichzeitiger

' Auf alle anstehenden Fragen müßte erst eine einvernehmliche Ant
w/ort gefunden werden, da jede direkte Beteiligung der Gemeinden an 
der Umsatzsteuer eine Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag und im Bun
desrat voraussetzt.
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GEMEINDEFINANZEN

Einführung der Gewerbesteuerumlage. Durch diese 
Konstrul<tion wurden wesentliche Verbesserungen des 
l<ommunalen Finanzsystems erzielt: Die Steuerkraft
unterschiede zwischen steuerstarken und steuer
schwachen Gemeinden gleicher Größenordnung wur
den bei Beibehaltung des Steuerkraftgefäiles zwi
schen kleinen und großen Gemeinden verringert. 
Gleichzeitig hat die Gemeindefinanzreform zu einer 
deutlichen Verbesserung der kommunalen Finanzaus
stattung beigetragen.

Unter Einbeziehung der Auswirkungen des Steuer
änderungsgesetzes 1979 wird die Gemeindefinanzre
form den Gemeinden bis einschließlich 1980 allein aus 
dem Austausch Einkommensteuerbeteiligung gegen 
Gewerbesteuerumlage einen Betrag von mehr als 75

Tabelle 1 
Gewinn der Gemeinden^ aus der 

Gemeindefinanzreform

Jahr Einkommen
steueranteil 

IWrd. Diy %

Gewerbesteuer
umlage 

Mrd. DM %

Gewinn 

Mrd. DM

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 
1980“ '’

6,28
7,71
9,27

11,35
12.56 
12,94 
14,18 
16,40 
16,70
17.57 
20,30

+22,8 
+20,2 
+22,4 
+  10,7 
+  3,0 
+  9,6 
+  15,7 
+ 1,8 
+ 5,2 
+  15,5

3,85
4.68 
5,30 
6,40
6.68 
6,12 
6,68
7.83 
7,97 
8,65
5.83

+21,6

+20,8 
+  4,4 
-  8,4 
+  9,2 
+  17,2 
+ 1,8 
+  8,5 
-3 2 ,6

2,43
3,03

4,95
5,88
6,82
7,50
8,57
8,73
8,92

14,47

1970-1980
insges. 145,26 75,27

Durchschnitt
1970-1980
1975-1980

+  12,4 
+  9,4

+  4,2 
-  1,0

' Ohne Stadtstaaten.
® Schätzung, ” Einschließlich der Erhöhung des Anteils von 14 auf 15 % 
und Senl<ung der Gewerbesteuerumlage von 120 auf 80 % bei Wegfall 
der Lohnsummensteuer in Höhe von 2,9 Mrd. DM (1979).

Mrd. DM gebracht haben (vgl. Tab. 1)^. Dies hat auch 
Auswirkungen auf den Anteil der Gemeinden am ge
samten Steueraufkommen: Der kommunale Anteil, der 
im Jahre 1969 bei 10,8 % lag, wird im Jahre 1980 vor
aussichtlich 12 ,7%  betragen; ohne die Gemeindefi
nanzreform wäre er auf 8,7 % abgesunken. Nicht zu
letzt der im Verhältnis zu den staatlichen Ebenen hohe

 ̂ Läßt man die Auswirkungen des Steueränderungsgesetzes 1979 -  
Anhebung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 1 % 
und Senkung der Gewerbesteuerumlage um ein Drittel -  unberück
sichtigt, so reduziert sich für 1980 das Aufkommen aus dem Einkom
mensteueranteil auf 18,95 Mrd. DM, die Gewerbesteuerumlage dage
gen steigt auf 8,75 Mrd. DM. Daraus ergibt sich für 1980 ein (fiktiver) 
Gewinn von 10,2 Mrd. DM; der Gesamtgewinn im Zeitraum von 1970- 
1980 würde sich auf 71 Mrd. DM vermindern. Ohne die Anhebung des 
Anteils von 14 auf 15 % würde die Zuwachsrate des Einkommen
steueranteils für 1980 7,9 % betragen; für den Durchschnitt der Jahre 
1970 bis 1980 ergäbe sich eine Steigerungsrate von 11,7 %, für den 
Zeitraum von 1975 bis 1980 eine jahresdurchschnittliche Steigerung 
um 7,9 %.

Anteil der Einkommensteuer an den gesamten Steuer
einnahmen der Gemeinden hat dieses Ergebnis be
wirkt. Auch nach einer Entwicklung von zehn Jahren 
läßt sich also unverändert feststellen, daß die Gemein
definanzreform eine historische und auf die Gemein
definanzen positiv fortwirkende Entscheidung war.

Kommunale Einwände

Welche Gründe liegen also den Klagen der Gemein
dekämmerer zugrunde? Die im Einkommensteuertarif 
angelegte Progression bewirkt bei jährlich steigenden 
Einkommen eine Dynamik des Einkommensteuerauf
kommens, die von Zeit zu Zeit zugunsten der steuer
zahlenden Bürger Korrekturen erfordert. Das führt 
zwangsläufig im Vergleich zu den hypothetisch hohen 
Zuwächsen ohne Steuersenkungen zu verringerten 
Steigerungsraten -  aber niemals zu einer Abnahme 
des Aufkommens. Dies wirkt sich auf die jeweiligen Fi
nanzplanungen aller öffentlichen Ebenen aus! Auch 
die Gemeinden müssen sich auf -  gegenüber den ur
sprünglich hohen Erwartungen -  korrigierte Steige
rungsraten einstellen. Diese Folgen sind unabdingbar: 
Wer an einer so dynamischen Steuer wie der Einkom
mensteuer partizipiert, muß auch die politisch von allen 
Parteien gewellten Korrekturen zugunsten der Steuer
zahler mittragen. Diese Tatsache erkennen die kom
munalen Spitzenverbände auch an; sie haben aus
drücklich bestätigt, ,,daß die Städte und Gemeinden 
die Konsequenzen aus der Rückgabe progressionsbe
dingter ,heimlicher Steuererhöhungen' an die Einkom
mensteuerpflichtigen ihren Anteil an der Lohn- und 
Einkommensteuer entsprechend mittragen sollten“ 
(Gemeindefinanzbericht 1980).

Der Effekt der Tarifkorrekturen über den gesamten 
Zeitraum der 70er Jahre hinweg ist schwer zu ermit
teln; grob abschätzen läßt sich aber, daß die jahres
durchschnittliche Wachstumsrate der Einkommen
steuer in Höhe von 8,1 % im Zeitraum von 1975 bis 
1980 ohne die drei Steuerreformen nahezu dreimal 
höher gewesen wäre; entsprechendes gilt auch für den 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Obwohl in der Bundesrepublik im Rahmen der Fi
nanzplanung eine jährliche Überprüfung und Fort
schreibung vorgenommen wird, sind die zusätzlichen 
Revisionsnotwendigkeiten durch die Einkommensteu
erkorrekturen und die damit verbundenen Planungs
unsicherheiten offensichtlich mit ein Grund für die 
Kämmerer, eine vermeintlich sicherere, einfacher kal
kulierbare Einnahmequelle in Form einer Beteiligung 
an der Umsatzsteuer zu wünschen. Die Mehrwertsteu
er wird zudem als eine der ergiebigsten Steuerquellen 
angesehen; konjunktur- und strukturpolitische sowie

WIRTSCHAFTSDIENST 1980/V 243



GEMEINDEFINANZEN

steuersystematisch motivierte Korrekturen des Satzes 
nach unten sind bei der Umsatzsteuer künftig kaum zu 
enwarten. Das relativ konjunkturneutrale Wachstum 
der Umsatzsteuer läßt sie danach für eine stetige Zu
wachsrate der kommunalen Einnahmen geeignet er
scheinen.

Wunsch nach Verstetigung

Bei einer Betrachtung der Mehnwertsteuer ist jedoch 
nicht nur die Entwicklung des gesamten Aufkommens 
mit seinen unterschiedlichen jährlichen Zuwachsraten 
bedeutsam, sondern ebenso gewichtig ist der für die 
nationalen Haushalte in der Bundesrepublik verblei
bende Teil mit seinen wesentlich geringeren Zuwachs
raten. Zunächst ist es zutreffend, daß die Mehrwert
steuer so große Schwankungsbreiten wie beim Ein
kommensteueranteil nicht kennt (vgl. Tab. 2). Sie zeigt 
darüber hinaus -  wenn auch nicht in jedem einzelnen 
Jahr, so doch bei der Betrachtung eines längeren Zeit
raums -  einen recht engen Zusammenhang mit den 
Veränderungsraten des Bruttosozialproduktes.

Die geringere Schwankungsbreite der Steigerungs
raten und die -  im Vergleich zur Einkommensteuer -  
niedrigere Aufkommenselastizität der Mehrwertsteuer 
bedeuten jedoch keinesfalls, daß sie -  wie gefordert -  
zur Verstetigung des gesamten kommunalen Steuer
systems geeignet ist. Stetigkeit bei den gesamten 
kommunalen Steuereinnahmen bedeutet im Idealfall 
unveränderte Wachstumsraten über einen längeren 
Zeitraum. Die Entwicklung der kommunalen Steuer
einnahmen von 1970 bis 1980 ist -  bedingt durch die 
Schwankungen bei der Einkommensteuerbeteiligung 
und insbesondere bei der Gewerbesteuer -  von die
sem Idealfall weit entfernt (vgl. Tab. 3).

Eine Steuer, die zu einer Verstetigung des kommu
nalen Steuersystems insgesamt führen könnte, müßte

□  Entwicklungstendenzen haben, die denen der 
Hauptgemeindesteuern — Gewerbesteuer und Ein
kommensteueranteil — entgegenlaufen;

□  einen so hohen Anteil an den kommunalen Steuer
einnahmen erhalten, daß diese gegenläufigen Effekte 
auch Wirkung zeigen können.

Von einer gegenläufigen Entwicklung der Steige
rungsraten der Mehnwertsteuer zu denen der gesam
ten kommunalen Steuereinnahmen kann jedoch nicht 
die Rede sein. Einen leicht verstetigenden Effekt könn
te die Mehn/vertsteuer auch nur dann haben, wenn sie 
-  wie von kommunaler Seite gefordert wird -  tatsäch
lich mindestens als gegenüber der Einkommensteuer 
und der Gewerbesteuer quantitativ gleichgroßes „d r it
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tes Bein“ der kommunalen Steuereinnahmen ausge
bildet würde. Unterstellt man einmal, daß bei einer 
Mehrwertsteuerbeteiligung keine Abstriche bei dem 
Einkommensteueranteil gemacht würden, so hätte im 
Jahr 1978 die Mehrwertsteuerbeteiligung einen Betrag 
von ca. 18 Mrd. DM erbringen müssen, um die Funk
tion des ,,dritten Beins“ quantitativ voll übernehmen zu 
können. Dies entspräche annähernd einem Viertel des 
gesamten Mehrwertsteueraufkommens oder drei Pro
zentpunkten des jetzigen Mehrwertsteuersatzes. Das 
ist weder unter dem Gesichtspunkt der Belastung der 
Steuerzahler vertretbar, noch entspricht es dem Ver
fassungsgrundsatz der ausgewogenen Finanzausstat
tung der öffentlichen Ebenen.

Rechnerische Auswirkungen

In ihrer Ergiebigkeit für die kommunale Haushaltsfi
nanzierung steht die Mehrwertsteuer der Einkommen
steuer erheblich nach. Ausschließlich zur anschauli
chen Darstellung dieser Aussage läßt sich hypothe-

Tabelle 2
Entwicklung des Mehrwertsteueraufkommens

tatsächliches Aufkommen geschätztes Aufkommen
Jahr 0, Steuersatzerhöhungen

Mrd, DM % Mrd. DM %

1970 38,12 _
1971 42,90 -1-12,5
1972 46,98 -F 9,5
1973 49,48 -t- 5,3
1974 51,17 +  3,4
1975 54,08 4- 5,7
1976 58,46 + 8,1
1977 62,68 + 7,2
1978 73,27 4-16,9 68,0 4- 8,5
1979 84,21 4-14,9 75,0 4-10,3
1980“ 94,20 4-11,9 80,0 4- 6,7

Durchschnitt
1970-1980 _ -1- 9,5 - 4- 7,7
1975-1980 - 4-11,7 - 4- 8,1

* Schätzung.

Tabelle 3 
Steuereinnahmen der Gemeinden^

Jahr Mrd, DM in % gegenüber Vorjahr

1970 16,7
1971 19,3 4-15,5
1972 23,2 4-20,5
1973 27,4 4-17,9
1974 29,6 4- 8,2
1975 30,3 4- 2,5
1976 33,9 4-12,1
1977 38,5 4-13,4
1978 39,8 4- 3,5
1979 41,3 4- 3,5
1980“ 46,3 4-12,3

Durchschnitt
1970-1980 - 4-10,7
1975-1980 - 4- 8,8

' ohne Stadtstaaten, ® Schätzung,
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GEMEINDEFINANZEN

tisch folgender Fall konstruieren^; Die Gemeinden wä
ren im Jatire 1969 nicht mit 14 % an der Einkommen
steuer beteiligt worden, sondern nur mit 7 %; das aus
fallende Einnahmevolumen wäre durch eine Beteili
gung an der Umsatzsteuer ersetzt worden. Für die Ge
meinden hätte sich aus dieser Berechnung für das 
Jahr 1970 ein Umsatzsteueranteil von rd. 8,2 % erge
ben. Bei einer solchen Finanzstruktur hätten sich die 
Einnahmen der Gemeinden in den 70er Jahren erheb
lich schlechter entwickelt: von 1970 bis 1980 hätten die

Tabelle 4
Rechnerische Auswirkungen einer fiktiven 

Umsatzsteuerbeteiligung

7% ESt-■Anteil 4-
Jahr 8,2% MWSt-Anteil 14% EST-Anteil Saldo

Mrd. DM % Mrd. DM % Mrd. DM

1970 6,28 _ 6,28 _
1971 7,37 -1-17,4 7,71 4-22,8 -  0,34
1972 8,49 -1-15,2 9,27 -1-20,2 -  0,78
1973 9,73 +  14,6 11,35 4-22,4 -  1,62
1974 10,48 4- 7,7 12,56 -1-10,7 -  2,08
1975 10,90 -1- 4,0 12,94 4- 3,0 -  2,04
1976 11,88 4- 9,0 14,18 -f- 9,6 -  2,30
1977 13,34 -f-12,3 16,40 -1-15,7 -  3,06
1978 14,36 -1- 7,6 16,70 +  1,8 -  2,34
1979 15,69 -1- 9,3 17,57 +  5,2 -  1,88
1980“ 17,87 -1-13,9 20,30 4-15,5 -  2,43

1970-1980 126,39 - m ,o 145,26 4-12,4 -18,87

“ Schätzung.

Gemeinden fast 19 Mrd. DM weniger eingenommen 
(vgl. Tab. 4).

Zusammenfassend läßt sich an dieser Stelle festhal- 
ten:

□  In der Vergangenheit hätte eine Beteiligung der Ge
meinden an der Umsatzsteuer anstelle einer Beteili
gung an der Einkommensteuer den Kommunen erheb
liche finanzielle Nachteile gebracht.

□  Die Entwicklung der Umsatzsteuer war zwar konti
nuierlicher; die Schwankungen in der Entwicklung ih
res Aufkommens wären jedoch in den 70er Jahren 
nicht geeignet gewesen, weder die gesamten Einnah
men noch die kommunalen Steuereinnahmen zu ver- 
stetigen.

Modelle einer Beteiligung

Die Eignung einer Beteiligung der Gemeinden an 
der Umsatzsteuer unter den Aspekten der Versteti- 
gung und der Ergiebigkeit hängt ganz wesentlich von 
den möglichen Ausgestaltungsformen ab. Zwangsläu

fig kann eine Verstetigung der kommunalen Steuerein
nahmen nur zu Lasten der beiden staatlichen Ebenen, 
Bund und Länder, Erfolg haben. Ein uneingeschränk
tes Postulat nach Verstetigung ist nicht in Übereinstim
mung zu bringen mit der Zielsetzung einer möglichst 
parallelen Entwicklung der Steuereinnahmen in allen 
öffentlichen Haushalten, wie sie mit der Einführung 
des großen Steuerverbundes durch die Finanzreform 
des Jahres 1969 beabsichtigt war. Die Verstetigung 
der Einnahmen einer Ebene statt der parallelen Ent
wicklung bei Bund, Ländern und Gemeinden ist mit 
dem verfassungsrechtlichen Grundsatz des Art. 106 
GG, der eine finanzwirtschaftliche Ausgleichspflicht 
formuliert, nicht vereinbar. Außerdem ist unsere Fi
nanzverfassung so angelegt, daß die Entwicklung der 
Steuereinnahmen nicht nur von der strukturellen Zu
sammensetzung der Einnahmeseite beeinflußt wird, 
sondern über die Umsatzsteuerverteilung in Abhängig
keit steht zum Ausgabenbedarf der einzelnen öffentli
chen Ebenen.

Wer die Forderung nach einer kommunalen Um
satzsteuerbeteiligung aufstellt, ist -  wegen der funda
mentalen Unterschiede der verschiedenen Modelle -  
auch aufgefordert, gleichzeitig zu erklären, in welcher 
Form die kommunale Ebene am Gesamtaufkommen 
aus der Umsatzsteuer beteiligt werden soll. Sollen die 
Gemeinden

□  eine eigene Ertragshoheit an der Mehrwertsteuer 
erhalten und dann entsprechend der Regelung des 
Art. 106 Abs. 3 des Grundgesetzes an den Verhand
lungen über die Neuverteilung der Umsatzsteuer teil
nehmen oder

□  mit einem bestimmten Prozentsatz an dem zur na
tionalen Disposition stehenden Teil des Umsatzsteuer
aufkommens beteiligt werden oder

□  das Aufkommen aus einer festen Zahl von Prozent
punkten des Mehrwertsteuersatzes zugeteilt bekom
men'*?

Wer sich für die erste Variante ausspricht, muß sich 
bereit erklären, daß sich die Höhe der Beteiligung der 
Gemeinden an der Umsatzsteuer an den unterschied
lichen Deckungsquoten® der einzelnen öffentlichen 
Ebenen messen läßt, denn nach Art. 106 Abs. 3 des 
Grundgesetzes haben die staatlichen Ebenen ,,gleich-

 ̂ Bei dieser fil<tiven Rechnung bleibt außer acht, daß das national ver
fügbare Umsatzsteueraufkommen durch die EG-Finanzierung vermin
dert wird und ob eine finanztechnische und -rechtliche Beteiligung der 
Gemeinden am gesamten Umsatzsteueraufkommen möglich ist.

In der Wissenschaft werden weitere Modelle einer kommunalen Ver- 
brauohsteuer (-beteiligung) diskutiert, die jedoch nicht im Zusammen
hang mit dem gegenwärtigen System der Mehrwertsteuer stehen und 
deswegen hier auch nicht behandelt werden sollen.

 ̂ Verhältnis der nicht kreditfinanzierten Einnahmen zu den Gesamt
ausgaben; daraus ist abzuleiten, in welchem Umfang die einzelnen öf
fentlichen Ebenen Kredite in Anspruch nehmen müssen, um ihre Auf
gaben zu finanzieren.
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mäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Aus
gaben“ ®.

Die Umsatzsteuerverteilung ist nach der Finanzver
fassung seit 1969 das Instrument zur Korrektur der un
terschiedlichen Entwicklung der Finanzausstattung 
von Bund und Ländern. Sie dient der Abstimmung der 
Deckungsbedürfnisse der beiden staatlichen Ebenen 
in der Form, „daß ein billiger Ausgleich erzielt, eine 
Überbelastung des Steuerpflichtigen vermieden und 
die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundes
gebiet gewahrt wird“ .̂

Nach der Finanzverfassung sind die Gemeinden Teil 
der Länder. Sie werden daher bisher in den Verhand
lungen über eine mögliche Neufestsetzung der Um
satzsteueranteile von den Ländern vertreten.

Diese Situation würde sich jedoch entscheidend än
dern, wenn den Gemeinden neben dem Bund und den 
Ländern ein eigener originärer Anteil an der Umsatz
steuer zugestanden würde: die Gemeinden wären 
dann als gleichberechtigter dritter Partner an der Um
satzsteuerverteilung zu beteiligen. Die Ertragshoheit 
der Gemeinden über einen Anteil an der Umsatzsteuer 
würde aber eine Reihe verfassungsrechtlicher Proble
me aufwerfen, die kaum lösbar erscheinen.

So müßte als erstes die Frage beantwortet werden, 
auf welche Weise die Repräsentanz der mehr als 8500 
Gemeinden und Gemeindeverbände auf Bundesebe
ne institutionalisiert werden könnte. Da eine ,,dritte

® Hätten beispielsweise im Jahr 1978 die Gemeinden statt einer Dek- 
kungsquote von 98,1 % die gleiche Deckungsquote wie die Länder mit 
92,9 % gehabt, so hätten die Gemeinden eine Nettokreditaufnahme 
von 8,4 Mrd. DM statt 3,0 Mrd. DM in Anspruch nehmen müssen; bei 
einer Deckungsquote, wie sie der Bund mit 86,0 % hinnehmen mußte, 
hätte die kommunale Nettokreditaufnahme sogar bei 16,6 Mrd. DM ge
legen.

 ̂ Auf die Problematik, die sich daraus ergibt, daß der Ausgleich der 
Belastungsveränderungen zwischen den föderativen Ebenen durch ei
ne Steueraufteilung erfolgt, die eine Konsensbildung zwischen der 
Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat sowie den Regierungschefs 
der elf Länder erfordert, kann hier nicht näher eingegangen werden, 
obwohl damit eine Kernfrage unserer föderativen Ordnung angespro
chen wird. Die in der Verfassung verankerten Bestimmungen haben 
bisher nicht geholfen, die im Zusammenhang mit notwendigen Neure
gelungen des Anteilsverhältnisses auftretenden heftigen Streitigkeiten 
zwischen Bund und Ländern zu verhindern. Diese Streitigkeiten gehö
ren zu den schwierigsten finanzpolitischen Auseinandersetzungen im 
Bund-Länder-Verhältnis.

Kammer“ neben Bundestag und Bundesrat als Kom
munalvertretung zu Recht auch von den Gemeinden 
selbst abgelehnt wird, dürfte bereits an dieser Frage 
die Übertragung der Ertragshoheit über einen Umsatz
steueranteil an die Kommunen scheitern.

Wie sich aus der zweiten Variante ergibt, wird zu 
Recht die Tatsache in die Überlegungen eingeführt, 
daß an dem Aufkommen aus der Umsatzsteuer heute 
schon drei Ebenen beteiligt sind. Nicht nur der Bund 
und die Länder teilen sich diese Gemeinschaftsteuer, 
sondern auch die sog. vierte Ebene, die Europäische 
Gemeinschaft, ist an ihr beteiligt, und zwar zu Lasten 
der nationalen Haushalte®.

Die deutsche Beteiligung an der Finanzierung des 
EG-Haushaltes hat sich etwa parallel zu dessen 
schwunghaftem Anstieg entwickelt; 1979 waren es 
über 12 Mrd. DM. Dieser Betrag setzt sich aus den 
Zolleinnahmen und den Agrarabschöpfungen zusam
men, die der Gemeinschaft voll zustehen, sowie aus 
Einnahmen aus. der Mehrwertsteuer, die von den 
Mehnwertsteuereinnahmen des Bundes abgesetzt 
werden. Der jahresdurchschnittliche Anstieg der Mehr
wertsteuerabführung an die EG liegt im Zeitraum von 
1975 bis 1980 bei 20,8 %.

Wenn man auch für die Zukunft eine Steigerung des 
EG-Haushaltes von 20 % bei einer jährlichen Steige
rung der Zölle um 6 % unterstellt, so würde ab 1989 
der der nationalen Disposition verbleibende Anteil am 
Mehnwertsteueraufkommen absolut stagnieren und zu 
Beginn der 90er Jahre sogar rückläufig sein. Für den 
Bundesanteil -  und zwar in absoluten Beträgen -  
würde sich diese rückläufige Entwicklung -  gleiche 
Verteilung zwischen Bund und Ländern wie 1980 so
wie Beibehaltung der Ergänzungszuweisungen in der 
bisherigen Höhe unterstellt -  noch früher einstellen®.

Auch wenn Prognosen für einen solchen Zeitraum 
nur einen eingeschränkten Aussagewert besitzen, so

“ MehnA/ertsteuerabführungen an die EG: 1975 2,76, 1976 2,87,1977 
4,22, 1978 5,25, 1979 6,13 und 1980 7,09 Mrd. DM.

® Bei dieser modellhaften Betrachtung ist die rechtliche Begrenzung 
des EG-Antells auf maximal 1 % der einheitlichen Bemessungsgrund
lage der Mehrwertsteuer (=  Summe der steuerpflichtigen Umsätze) 
außer acht gelassen.
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macht dies doch deutlich, daß von der Entwicklung des 
Finanzbedarfs der EG ein erheblicher Unsicherheits
faktor für das zukünftige national disponible Mehnwert- 
steueraufkommen ausgeht; zumindest stellt sich die 
Frage, welch ein Anreiz für die kommunale Ebene be
steht, sich an einer Steuer zu beteiligen, um deren Ver
teilung schon bisher Bund, Länder und EG permanent 
hart ringen.

Die verfassungsrechtlichen Probleme lassen sich 
auch durch die dritte Variante -  die Zuteilung des Auf
kommens aus einer festgeschriebenen Zahl von Pro
zentpunkten des Mehrwertsteuersatzes — nicht lösen. 
Eine solche Konstruktion würde darüber hinaus die 
Gemeinden nicht an den von den Befürwortern einer 
Mehnwertsteuerbeteiligung erwarteten Steuersatzva
riationen bei der Mehrwertsteuer partizipieren lassen; 
die Entwicklung einer so ausgestalteten Mehrwert
steuerbeteiligung wird auch in den 80er Jahren unter 
der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer lie
gen.

Probleme eines Verteilungsmaßstabes

Bei der Erweiterung des Steuerverbundes an der 
Umsatzsteuer um einen zusätzlichen kommunalen 
Verbundpartner sind schließlich auch die -  bisher 
schon ausführlich diskutierten, aber noch nicht gelö
sten -  Fragen zu beantworten, nach welchen Kriterien 
die einzelne Gemeinde am Aufkommen der Umsatz
steuer beteiligt werden soll. Sollte dies geschehen

□  nach dem örtlichen Aufkommen? Der Grundsatz 
der Verteilung nach dem örtlichen Aufkommen gilt au
ßer für die Umsatzsteuer für alle anderen Steuerein
nahmen der Länder. Es scheint zumindest sehr zwei
felhaft, ob für die Gemeinden eine solche Verteilung in 
Frage kommt. Hiergegen spricht schon allein die star
ke Streuung im Pro-Kopf-Aufkommen auch zwischen 
Gemeinden gleicher Größenordnung (Supermärkte 
„auf der grünen Wiese“ , Versandhäuser).

□  nach der Einwohnerzahl? Auch die Verteilung des 
Länderanteils an der Umsatzsteuer richtet sich grund
sätzlich nach der Einwohnerzahl. Eine solche Vertei
lung würde eine Einnahmennivellierung bewirken, die 
keine Rücksicht auf die mit steigender Einwohnerzahl 
zunehmenden Ausgabenbedürfnisse je Bürger näh
me. Die Pro-Kopf-Verteilung wird als reine Finanzzu
weisung von Bund/Ländern an die Gemeinden auch 
von den kommunalen Spitzenverbänden abgelehnt.

Um den ,,Zuweisungscharakter“ einer Mehnwert- 
steuerbeteiligung zu reduzieren oder gar völlig zu be
seitigen, werden in der Diskussion um die Verteilung 
des Anteils auf die einzelnen Gemeinden verstärkt

Schlüssel vorgeschlagen, die Gesichtspunkte einbe
ziehen, die mit der Umsatzsteuer in keinem sachlichen 
Zusammenhang stehen, so z. B. eine Verteilung nach 
der Lohnsumme oder dem Gewerbekapital oder dem 
Gewerbeertrag.

Alle diese Verteilungsmaßstäbe wurden mit dem Ziel 
vorgeschlagen, die Gewerbesteuer zu beseitigen und 
dennoch das gemeindliche Interesse an der Ansied
lung von Wirtschaftsbetrieben wachzuhalten. Gegen 
diese Verteilungskriterien spricht:

□  Die Verteilungsschlüssel würden einen erheblichen 
verwaltungsmäßigen Aufwand mit sich bringen, weil 
alle wesentlichen Daten bei der Veranlagung weiter er
faßt und zentral ausgewertet werden müßten.

□  Die Entwicklung des Aufkommens in der einzelnen 
Gemeinde wäre weniger kontinuierlich.

□  Die Überschaubarkeit der Entwicklung des Anteils 
für den Kämmerer der einzelnen Gemeinde, die gera
de noch als erheblicher Vorteil einer Umsatz- gegen
über einer Einkommensteuerbeteiligung angeführt 
wurde, ginge verloren, weil möglicherweise jährlich -  
abhängig von der Dynamik der dem Schlüssel zugrun
de liegenden Elemente -  für alle Gemeinden des Bun
desgebietes der jeweilige Umsatzsteueranteil ermittelt 
werden müßte.

Die bisherigen Diskussionen über die Beteiligung 
der Gemeinden an der Umsatzsteuer haben sich dar
auf beschränkt, die Verteilungswirkungen aus der 
Sicht der Gemeinden zu betrachten. Nicht erörtert wur
den dagegen die bei einer -  von den Befürwortern ei
ner kommunalen Umsatzsteuerbeteiligung angestreb
ten -  Verfassungsreform zunächst zu entscheidenden 
globalen Aspekte einer Umsatzsteuerbeteiligung. Da
zu gehören die Entwicklung des für die übrigen drei 
Ebenen verfügbaren Umsatzsteueraufkommens, näm
lich die Aufteilung auf die Europäische Gemeinschaft, 
den Bund und die Länder, sowie die Bewertung der da
bei schon bestehenden schwierigen Verteilungskämp
fe. Außerdem wurde nicht betrachtet, wie sich die Fi
nanzierungsbedürfnisse aller Ebenen entsprechend 
der Forderung des Grundgesetzes nach ausgewoge
nen Finanzanteilen stellen würden, und ebensowenig 
die der verfassungsmäßigen Forderung entgegen ste
henden tatsächlichen, sehr ungleichmäßig verteilten 
Nettokreditaufnahmen bei Bund, Ländern und Ge
meinden. Schließlich wurde bisher die Frage nicht be
antwortet, was die Gemeinden im Austausch gegen ei
ne Umsatzsteuerbeteiligung an dynamischen Finanz
mitteln und kommunaler Autonomie aufgeben wollen, 
um etwas mehr Stetigkeit, aber dafür eine geringere 
Dynamik bei ihren Steuereinnahmen zu erreichen.
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